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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2022/23 vom Fachbereich 
Rechts wissenschaften der Philipps-Universität Marburg als Dissertation ange-
nommen.

Großer Dank gilt meinem Doktorvater, Prof. Dr. Sven Simon, der bereits wäh-
rend des Studiums mein Interesse an der Fragestellung nach der Geltungsbegrün-
dung des Unionsrechts geweckt und immer wieder befördert hat. Auf den Tag 
genau 30 Jahre vor meiner Geburt entschied der EuGH in der Rs.  Costa/E.N.E.L., 
dass die Gemeinschaftsrechtsordnung gegenüber dem nationalen Recht der Mit-
gliedstaaten autonom sei. Bis heute wirft diese Entscheidung ungeklärte Fragen 
auf, deren Diskussion Gegenstand dieser Arbeit ist.

Prof. Dr. Steffen Detterbeck danke ich für die zügige Erstellung des Zweit-
gutachtens.

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (Studienförderwerk Klaus Murmann) 
hat mich in Studium und Promotion gefördert und durch ihre ideelle Förderung 
über acht Jahre hinweg begleitet und geprägt.

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich den intensiven und offenen Aus-
tausch mit Maike Krüger, Christopher Lipp, Dr. Joscha Müller und Felix Weiß 
geschätzt, der mich in schwierigen Abschnitten motiviert hat und den ich aus 
meiner Promotionszeit in besonders guter Erinnerung behalten werde. Ergän-
zend seien auch die anderen Mitarbeiter an der Professur in dieser Zeit, Johannes 
Henkel, Mira Holland-Moritz, Jan Potratz und Britta Neumann, genannt.

Mein weiterer Dank richtet sich an Stephan Ausbüttel, Dr. Lukas Friedrich, 
Dr. Stephan Klenner und Dr. Carsten Schier, die mir in den Jahren auf unter-
schiedlichste Weise zur Seite standen.

In ihrer einmaligen Art strahlt Dr. Tessa Gerstmeyer pure Lebensfreude aus 
und erweitert damit meinen Erlebnishorizont immer wieder.

Auf die bedingungslose Unterstützung meiner Eltern kann ich mich auf mei-
nem Lebensweg immer verlassen. In tiefer Dankbarkeit ist ihnen diese Arbeit 
gewidmet.

Marburg, im März 2023 Hans-Martin Reissner
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Einleitung

Die Autonomie der Unionsrechtsordnung ist ein vom EuGH selbst geschaffener, 
ungeschriebener „Grundsatz“ des Unionsrechts. Seine Aufgabe ist es, das Uni-
onsrecht vor externen Einflüssen zu schützen, die der Verwirklichung der Union 
als Rechtsunion entgegenstehen könnten. Auf Grundlage dieses Konzepts pro-
klamiert der EuGH bereits seit den 1960er Jahren einen absoluten Vorrang des 
Unionsrechts gegenüber dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten. Auch wenn 
das Unionsrecht seit über 50 Jahren durch den EuGH als autonom beschrieben 
wird, kommt es in den letzten Jahren infolge politischer Krisen und aufgrund 
eines weiteren Begriffsverständnisses seitens des EuGH vermehrt zu Diskussio-
nen um die Reichweite der Autonomie. In einer neueren Entwicklung zeigt sich 
zudem, dass der Gerichtshof das Völkerrecht zunehmend als Bedrohung für die 
Integrität der Unionsrechtsordnung wahrnimmt. Mit seinem äußerst umstrittenen 
Gutachten 2/13 zum Beitritt der Union zur Europäischen Menschenrechtskon-
vention trat dieser neue Fokus des EuGH zum ersten Mal prominent in Erschei-
nung. Dem Gerichtshof wurde vorgeworfen, durch den ungeschriebenen Auto-
nomiegrundsatz werde die Union „souveräner“ als ihre Mitgliedstaaten.1

Durch die darauffolgende Rechtsprechung rückte der EuGH immer wieder in 
den Mittelpunkt leidenschaftlicher wissenschaftlicher und öffentlicher Debatten: 
So wird etwa die Achmea-Entscheidung im Kontext des völkerrechtlichen Inves-
titionsschutzrechts als Entscheidung mit der „Axt“2 bezeichnet. Demnach geht es 
dem EuGH um eine Grundsatzfrage mit wenig Raum für Kompromisse.3 Über-
spitzt formuliert Peter Huber die These, die Autonomie sei ein „Dogma, der 
päpstlichen Unfehlbarkeit nicht unähnlich, an das man glauben muß, wenn man 
die Exkommunikation fürchtet“.4 Den Entscheidungen liegt die zentrale Frage zu 
Grunde, wie die Verknüpfung mehrerer Rechtssysteme mit unterschiedlichen 
Rechtsprechungskörpern gelingen kann.

1 Breuer, „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!“ Das zweite Gutachten des 
EuGH zum EMRK-Beitritt der Europäischen Union, EuR 2015, 330 (349).

2 Klages, Autonomie sticht Schiedsklausel, EuZW 2018, 217 (217).
3 Thym, Todesstoß für autonome Investitionsschiedsgerichte, https://verfassungsblog.de/

todesstoss-fuer-autonome-investitionsschutzgerichte/ (zul. abg. am 15.03.2023).
4 Huber, Europäisches und nationales Verfassungsrecht, VVDStRL 60 (2001), S.  194 (219).

https://verfassungsblog.de/todesstoss-fuer-autonome-investitionsschutzgerichte/
https://verfassungsblog.de/todesstoss-fuer-autonome-investitionsschutzgerichte/
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Der bisherige wissenschaftliche Zugriff zum Autonomiegrundsatz stellt sich 
weitgehend als Fall-zu-Fall-Betrachtung der Rechtsprechung des EuGH dar. In 
der Vielzahl der erschienenen Beiträge wird der Blick nur selten auf die vollstän-
dige Genese der Autonomie-Rechtsprechung geworfen oder ihre Dogmatik kon-
textualisiert. Ein Grund hierfür liegt wohl in der enormen Größenordnung dieser 
Aufgabe: Um den Ursprung des Autonomiegrundsatzes in seiner Anwendung 
gegenüber den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen bis hin zu seiner Übertra-
gung auf völkerrechtliche Abkommen der EU zu untersuchen, ist eine umfassen-
de Rechtsprechungsanalyse notwendig, welche die Dogmatik des EuGH nach-
verfolgt und systematisiert. Die Untersuchung der Herleitung und Reichweite 
der Autonomie sowie die Beantwortung daraus folgender theoretischer und prak-
tischer Rechtsfragen ist Zielsetzung dieser Arbeit.

Das erste Kapitel zeigt den Ursprung der Autonomie im Konflikt um den 
Letztgeltungsanspruch zwischen Unionsrecht und nationalem Recht auf. Durch 
den Perspektivwechsel zwischen den nationalen Gerichten und dem EuGH soll 
geklärt werden, welchen Geltungsgrund der EuGH dem autonomen Unionsrecht 
zuschreibt und über welchen Begründungsansatz er einen Ableitungszusammen-
hang zum mitgliedstaatlichen Recht verneint.

Das zweite Kapitel ist der ausdifferenzierten Dogmatik in Bezug auf völker-
rechtliche Einflüsse gewidmet. Die Rechtsprechungsanalyse verfolgt den An-
satz, aus dem eigenen Begriffsverständnis des Gerichtshofs abstrakte Anforde-
rungen an den Autonomiebegriff zu formulieren und die Begriffsentwicklung 
darzustellen. Hierzu werden die Kategorien der Autonomieverstöße systemati-
siert und in ein Verhältnis zueinander gesetzt. Auf dieser Grundlage wird unter-
sucht, ob die Rechtsprechung, die durch eine starre Begriffstreue geprägt ist,  
– gegebenenfalls sogar semantische – Widersprüche enthält.

Das dritte Kapitel befasst sich mit der Begründbarkeit der Autonomiethese: 
Welchen methodischen Anknüpfungspunkt bieten die Verträge überhaupt zur 
Feststellung der Autonomie? Wie leitet der EuGH die Autonomie aus den Verträ-
gen her? Hier zeigt sich die knappe Begründung des EuGH, in deren Rahmen der 
Ursprung der autonomen Rechtsquelle als Ausgangspunkt der gesamten Auto-
nomie-Rechtsprechung nicht hergeleitet wird. Die Auswertung unterschiedlicher 
Erklärungsansätze ergibt, dass die Herleitung einer autonomen Rechtsquelle er-
hebliche Probleme aufwirft. Die fehlende Begründung der autonomen Rechts-
quelle führt zu methodisch verfehlten Entscheidungen, unter denen die Akzep-
tanz der EuGH-Entscheidungen gegenüber den Mitgliedstaaten und Bürgern 
leidet. Dies zeigt sich im aktuellen Konflikt zwischen dem EuGH und dem pol-
nischen Verfassungsgerichtshof im Streit um die Justizreform in Polen. Für eine 
rechtliche und möglicherweise rechtspolitische Befriedung des Autonomie-Kon-
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flikts wird deshalb ein Lösungsvorschlag unterbreitet, der auf die Akzeptanz von 
EuGH-Entscheidungen abzielt.

Das vierte Kapitel verdeutlicht die Auswirkungen des erweiterten Autonomie-
begriffs: Welche Konsequenzen ergeben sich aus der systematischen Analyse der 
Autonomie-Rechtsprechung im Hinblick auf die völkerrechtliche Handlungs-
fähigkeit der Union? Exemplarisch werden der Energiecharta-Vertrag (ECT) so-
wie das geplante Investment Court System (ICS) an denjenigen Maßstäben ge-
messen, welche in Kapitel  2 aus der Rechtsprechung des EuGH abgeleitet wur-
den. Im Schlussteil gibt die Arbeit schließlich einen Ausblick auf mögliche 
zukünftige Entwicklungen.





Erstes Kapitel

Ursprung der Autonomie

I. Autonomie gegenüber den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen

1. Vorrang des Unionsrechts

Der Begriff der Autonomie der Rechtsordnung wurde in der Rs.  Costa/E.N.E.L. 
durch den EuGH eingeführt. Inhaltlich ging es um die Frage der Abgrenzung der 
Unionsrechtsordnung nach innen gegenüber dem nationalen Recht der Mitglied-
staaten. Der Entscheidung lag die durch GA Maurice Lagrange konkretisierte 
Rechtsfrage zugrunde, welcher Norm bei einem Nebeneinanderstehen zweier 
Rechtsnormen, die beide in der innerstaatlichen Rechtsordnung Geltung bean-
spruchen, der Vorrang zukomme.1 Der EuGH entschied, das Gemeinschaftsrecht 
sei autonom. Der Geltungsgrund des Gemeinschaftsrechts leite sich nicht von 
den nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten ab, sondern läge in der 
„vom Vertrag geschaffenen, autonomen Rechtsquelle, wegen dieser seiner Ei-
genständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
vorgehen könn[t]en“.2 Demnach hätten die Mitgliedstaaten „ihre Souveränitäts-
rechte beschränkt und so einen Rechtskörper erschaffen, der für ihre Angehöri-
gen und sie selbst verbindlich ist“.3

Die Ausgangsfrage hinsichtlich einer potenziellen Autonomie des  Unionsrechts 
rüttelt am Fundament der Union: Wird die Union lediglich als völkerrechtliches 
Konstrukt verstanden? Als völkerrechtliches Gebilde besäße die Union nur deri-
vative Kompetenzen, d. h. Befugnisse, die sich von den Mitgliedstaaten ableiten. 
Die Geltung des Primärrechts gründete sich demnach ausschließlich auf die na-
tionalen Ratifikationsakten. Ändert man die Sichtweise und versteht die Unions-
gründung hingegen als Beschränkung mitgliedstaatlicher Souveränität, bestände 
kein Ableitungszusammenhang zu den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. 
Auf dieser Grundlage wäre das Unionsrecht eigenständig. Der EuGH schließt 
aus der beanspruchten Eigenständigkeit des Gemeinschaftsrechts auf einen Vor-

1 GA Lagrange, Schlussanträge v. 25.06.1964 in Rs.  6/64, ECLI:EU:C:1964:51, S.  1279 
(1285).

2 EuGH, Rs.  6/64, ECLI:EU:C:1964:66, Slg. 1964, 1253 (1270) – Costa/E.N.E.L.
3 EuGH, Rs.  6/64, ECLI:EU:C:1964:66, Slg. 1964, 1253 (1269) – Costa/E.N.E.L.
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rang des Gemeinschaftsrechts auch innerhalb der mitgliedstaatlichen Rechtsord-
nungen.4 Er begründet den Vorrang aus einer Folgenbetrachtung. Schließlich 
wären die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten keine unbedingten mehr, wenn sie 
durch die Mitgliedstaaten infrage gestellt werden könnten.5

2. Perspektive mitgliedstaatlicher Gerichte

Die Hoheitsbefugnisse der Union leiten sich – so die Sichtweise der mitglied-
staatlichen Gerichte, die in der vorliegenden Arbeit nur kursorisch vorgestellt 
und nicht abschließend bewertet werden kann – derivativ vom mitgliedstaat-
lichen Recht ab. Die Mitgliedstaaten betrachten ihre nationalen Rechtssysteme 
als geschlossene Rechtsordnungen, die sich über bestimmte Integrationsklauseln 
geöffnet hätten. Diese divergierende Perspektive ermöglicht Widersprüche zwi-
schen dem Autonomieanspruch des EuGH und den Nationalverfassungen der 
Mitgliedstaaten. Um das bestehende Spannungsverhältnis zu veranschaulichen, 
werden zunächst Entscheidungen der mitgliedstaatlichen Höchstgerichte zur 
Gel tungsbegründung des Unionsrechts im nationalen Recht vorgestellt. Anschlie-
ßend werden die Kontrollvorbehalte mitgliedstaatlicher Gerichte näher beleuch-
tet, die Unionsrechtsakte bereits für unanwendbar erklärt haben.

a) Höherrangigkeit der Nationalverfassung

Die Standpunkte der mitgliedstaatlichen Gerichte unterscheiden sich entspre-
chend der jeweiligen Nationalverfassungen. Infolge der Auffassung, das Unions-
recht gelte im innerstaatlichen Recht aufgrund des nationalen Rechts, erkennen 
zahlreiche Höchstgerichte6 ihre Nationalverfassung als höherrangig gegenüber 
dem Unionsrecht an. Beispielsweise lehnt der polnische Verfassungsgerichtshof 
(Trybunał Konstytucyjny) deshalb einen Vorrang des Gemeinschaftsrechts gegen-
über polnischem Verfassungsrecht ab.7 Im Konfliktfall mit der Verfassung sei das 

4 EuGH, Rs.  6/64, ECLI:EU:C:1964:66, Slg. 1964, 1253 (1270) – Costa/E.N.E.L.
5 EuGH, Rs.  6/64, ECLI:EU:C:1964:66, Slg. 1964, 1253 (1270) – Costa/E.N.E.L.
6 Eine Ausnahme bildet die niederländische Entscheidung der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

des Raad van State im Fall Metten, der einen Vorrang des Gemeinschaftsrechts im innerstaat-
lichen Recht aus dem Gemeinschaftsrecht selbst herleitete, siehe S.  8.

7 Der in Art.  91 Abs.  2, 3 PolVerf festgeschriebene Vorrang völkerrechtlicher Verträge be-
ziehe sich wegen Art.  8 Abs.  1 PolVerf nicht auf die polnische Verfassung, siehe Urteil des 
polnischen Verfassungsgerichtshofs v. 11.05.2005, K18/04, 4.2 – Beitrittsvertrag, von Bainczyk/ 
Ernst übersetzt in die deutsche Sprache in: EuR 2006, 236 (238); zuletzt bekräftigt in Pressemit-
teilung des polnischen Verfassungsgerichtshofs v. 07.10.2021 zur Entscheidung K3/21 (Ent schei-
dungsgründe liegen noch nicht vor), Rn.  1, 9, https://trybunal.gov.pl/en/news/press-releases/
after-the-hearing/art/11664- ocena- zgodnosci-z- konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-
o- unii-europejskiej (zul. abg. am 15.03.2023).

https://trybunal.gov.pl/en/news/press-releases/after-the-hearing/art/11664-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej
https://trybunal.gov.pl/en/news/press-releases/after-the-hearing/art/11664-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej
https://trybunal.gov.pl/en/news/press-releases/after-the-hearing/art/11664-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej
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Gemeinschaftsrecht nicht anwendbar. Aus der festgestellten Höherrangigkeit der 
jeweiligen Nationalverfassung folgt aber nicht zwingend die Ablehnung eines 
Vorrangs des Unionsrechts. In Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien wird 
die Nationalverfassung als höchstes Recht angesehen und dennoch ein grund-
sätzlicher Vorrang des Unionsrechts akzeptiert. Die Begründungen unterschei-
den sich dabei nur leicht.

In Deutschland wird zwischen einem Geltungsvorrang des Grundgesetzes  
und einem Anwendungsvorrang des Unionsrechts im nationalen Recht unter-
schieden.8 So gelingt es, trotz eines nicht anerkannten Geltungsvorrangs eine 
einheitliche Verwirklichung des Unionsrechts im Unionsrechtsraum weitgehend 
sicherzustellen. Das deutsche Bundesverfassungsgericht (BVerfG) erblickt den 
Geltungsgrund des Unionsrechts im nationalen Recht,9 konkret in den Zustim-
mungsgesetzen zu den Verträgen in Verbindung mit Art.  23 GG.10 Der Vorrang 
des Unionsrechts wird deshalb grundsätzlich,11 aber nicht unbeschränkt, aner-
kannt. Demnach könne trotz des Geltungsvorrangs des Grundgesetzes dieses  – 
bis auf wenige Ausnahmen – durch einen Anwendungsvorrang des Unionsrechts 
überlagert werden.12

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Frankreich. Die französische Verfassung regelt 
bis heute kein ausdrückliches Rangverhältnis zwischen Unionsrecht und franzö-
sischem Recht, obwohl die Art.  88-1 ff. der französischen Verfassung (Franz Verf)13 
als Spezialregelungen der Art.  54, 55 FranzVerf für die europäische Integration 
Frankreichs formuliert wurden.14 Der Verfassungsrat (Conseil constitutionnel)15 
entschied, dass zwar ein Geltungsvorrang der Verfassung bestehe, dennoch eine 

8 Ein Anwendungsvorrang genügt aus Sicht des EuGH für die Befolgung des Vorrangs des 
Unionsrechts, EuGH, Rs.  C-10/97, ECLI:EU:C:1998:498, Rn.  21 – IN.CO.GE.’90.

9 BVerfGE 123, 267 (400) – Lissabon.
10 Ludwigs/Sikora, Der Vorrang des Unionsrechts unter Kontrollvorbehalt des BVerfG, 

EWS 2016, 121 (123).
11 BVerfGE 31, 145 (173 ff.) – Milchpulver.
12 BVerfGE 123, 267 (400) – Lissabon; Scholz in: Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), Grundge-

setz-Kommentar, Art.  23 GG, Rn.  36.
13 Art.  88-1 FranzVerf: „Die Republik beteiligt sich an den Europäischen Gemeinschaften 

und an der Europäischen Union; von Staaten errichtet, die sich mit den jeweiligen Gründungs-
verträgen aus freiem Willen dazu entschieden haben, bestimmte Kompetenzen gemeinsam aus-
zuüben.“.

14 Hinzu kommt, dass der Verfassungsrat sich zu dieser Frage nicht äußern konnte, weil 
Art.  54 FranzVerf seine Zuständigkeit auf die Prüfung von völkerrechtlichen Verträgen be-
schränkt, der Vorrang im Primärrecht aber nicht kodifiziert wurde, siehe Pfeiffer, Zur Verfas-
sungsmäßigkeit des Gemeinschaftsrechts in der aktuellen Rechtsprechung des französischen 
Conseil constitutionnel, ZaöRV 2007, 469 (499).

15 In Frankreich gibt es kein „Verfassungsgericht“. Am ehesten entsprechen die Aufgaben 
des Verfassungsrats denen eines Höchstgerichts mit Verfassungsaufgaben, Mayer/Wendel, Die 

http://IN.CO.GE
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Kollision von Unionsrecht mit der Verfassung nur bei ausdrücklich entgegen-
stehenden Verfassungsvorschriften angenommen würde.16 Der Verfassungsrat 
erkennt somit einen Vorrang des Unionsrechts grundsätzlich an, führt diesen Vor-
rang aber auf eine verfassungsrechtliche Begründung zurück. Deshalb gilt der 
Vorrang auch nur im Rahmen der französischen Verfassung und findet seine 
Grenze in ausdrücklich entgegenstehendem Verfassungsrecht.17

Eine ausdrückliche Rangordnung zwischen dem Unionsrecht und dem natio-
nalen Recht fehlt ebenfalls in Italien. Lediglich der allgemein gehaltene Art.  1118 
der italienischen Verfassung (ItalVerf) wird als Öffnungsklausel für eine europä-
ische Integration verstanden.19 Nach der Auffassung des italienischen Verfas-
sungsgerichtshofs (ItalVerfGH/Corte Costituzionale) ermöglicht dieser die euro-
päische Integration Italiens, also die eigene Souveränität zu beschränken und an 
der Gründung der Wirtschaftsgemeinschaft durch einfaches Gesetz teilzuneh-
men.20 Die Teilnahme Italiens an der europäischen Integration richtet sich damit 
inhaltlich nach den Verfassungsvorschriften Italiens. Der italienische Verfas-
sungsgerichtshof erkennt an, dass das Gemeinschaftsrecht und nationale Recht 
der Mitgliedstaaten autonome Rechtsordnungen bilden, die durch die Verträge 
koordiniert würden.21 Das Gemeinschaftsrecht ist auf dieser Grundlage unmittel-
bar anwendbar und grundsätzlich vorrangig gegenüber dem nationalen Recht.22 
Ein Widerspruch zwischen einer gemeinschaftsrechtlichen und einer italieni-

verfassungsrechtlichen Grundlagen des Europarechts in: Hatje/Müller-Graff (Hrsg.), Enzyklo-
pädie Europarecht – Band  1 Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht, §  4, Rn.  213.

16 Entscheidung des französischen Verfassungsrates v. 10.06.2004, Nr.  2004-496 DC, Erwä-
gungsgrund Nr.  7, abgedruckt in deutscher Sprache siehe Umsetzung der E-commerce Richt-
linie, Verfassungskonformität von EG-Richtlinien, EuR 2004, 921 (922).

17 Walter, Der französische Verfassungsrat und das Recht der Europäischen Union, EuGRZ 
2005, 77 (79); Scheffler, Das französische Verfassungsverständnis angesichts der Anforderun-
gen des EG/EU-Rechts, ZaöRV 2007, 43 (61 f.).

18 Art.  11 ItalVerf: „Italien lehnt den Krieg als Mittel des Angriffes auf die Freiheit anderer 
Völker und als Mittel zur Lösung internationaler Streitigkeiten ab; unter der Bedingung der 
Gleichstellung mit den übrigen Staaten stimmt es den Beschränkungen der staatlichen Ober-
hoheit zu, sofern sie für eine Rechtsordnung nötig sind, die den Frieden und die Gerechtigkeit 
unter den Völkern gewährleistet; es fördert und begünstigt die auf diesen Zweck gerichteten 
überstaatlichen Zusammenschlüsse“. Die italienische Verfassung ist abrufbar unter: https://
www.verfassungen.eu/it/ (zul. abg. am 15.03.2023). 

19 Biernat in: von Bogdandy/Huber (Hrsg.), Ius Publicum Europaeum, §  18, Rn.  18 mit 
Hinweis auf das Urteil Frontini, ItalVerfGH, Sent. 183/73 v. 27.12.1973, übersetzt von Feustel 
in die deutsche Sprache: EuR 1974, 255 (259) – Frontini.

20 ItalVerfGH, Sent. 14/64, veröffentlicht in englischer Sprache in: CMLRev. 1964, 224 
(224)  – Costa/E.N.E.L.; bestätigt in ItalVerfGH, Sent. 183/73 v. 27.12.1973, EuR 1974, 255 
(259)  – Frontini.

21 ItalVerfGH, Sent. 183/73 v. 27.12.1973, EuR 1974, 255 (259) – Frontini.
22 Nur im Ausnahmefall, dass der Kern der italienischen Verfassung verletzt würde, könnte 

https://www.verfassungen.eu/it/
https://www.verfassungen.eu/it/


9I. Autonomie gegenüber den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen

schen Vorschrift führe gleichwohl nicht zu einer Annullierung der nationalen 
Vorschrift, sondern lediglich zu ihrer Unanwendbarkeit.23

In Spanien sieht das nationale Verfassungsgericht (Tribunal Constitucional) 
die Befugnisse der Union als über Art.  93 der spanischen Verfassung aus der 
Verfassung abgeleitet an.24 Ob das Unionsrecht gegenüber der spanischen Ver-
fassung vorrangig ist, wurde weder durch Verfassung ausdrücklich geregelt, 
noch durch Rechtsprechung determiniert.25 Das spanische Verfassungsgericht 
bestimmt kein hierarchisches Verhältnis der kollidierenden Rechtsordnungen, 
indem es zwischen einer Höherrangigkeit der spanischen Verfassung und einem 
Vorrang des Unionsrechts unterscheidet. Demnach sei die spanische Verfassung 
zwar höherrangig gegenüber Unionsrecht, allerdings könne ein Vorrang des Uni-
onsrechts das nationale Recht überlagern.26 Diese Herangehensweise ähnelt der 
Auftrennung des Geltungs- und Anwendungsvorrangs durch das deutsche Bun-
desverfassungsgericht, ist jedoch weitgehender.27 Sie reduziert die Gefahr eines 
Konflikts um die Reichweite des Vorrangs, indem das spanische Verfassungsge-
richt die verfassungsrechtlichen Grenzen bereits als durch unionsrechtliche Vor-
schriften geschützt anerkennt.28

Durch die grundsätzliche Anerkennung des unionsrechtlichen Vorrangs in den 
großen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen vermindern sich die Konstellatio-
nen, in denen Streit um die Reichweite der Autonomie besteht, auf wenige Aus-
nahmen. In zahlreichen verfassungsgerichtlichen Urteilen der Mitgliedstaaten 
findet sich ein Passus, der die Autonomie des Unionsrechts anerkennt. Dazu zäh-

der Vorrang des Gemeinschaftsrechts durchbrochen werden, siehe ItalVerfGH, Sent. 183/73 v. 
27.12.1973, EuR 1974, 255 (262) – Frontini.

23 ItalVerfGH, Sent. 170/84, veröffentlicht in englischer Sprache in: CMLRev. 1984, 756 
(762) – Granital.

24 Martín y Pérez de Nanclares, Constitutional Identity in Spain in: Calliess/van der Schyff, 
Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism, S.  273.

25 Becker, Vereinbarkeit des Vertrags über eine Verfassung für Europa mit der spanischen 
Verfassung, EuR 2005, 339 (361).

26 Tribunal Constitucional, Entscheidung v. 13.12.2004, DTC 1/2004, abrufbar unter: 
 https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-T-2005-111.pdf (zul. abg. am 15.03.2023); 
in deutscher Sprache: EuR 2005, 339 (345 f.).

27 Becker, Vereinbarkeit des Vertrags über eine Verfassung für Europa mit der spanischen 
Verfassung, EuR 2005, 339 (355).

28 Tribunal Constitucional, Entscheidung v. 13.12.2004, DTC 1/2004, abrufbar unter: 
 https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-T-2005-111.pdf (zul. abg. am 15.03.2023); 
in deutscher Sprache: EuR 2005, 339 (347); Mayer/Wendel, Die verfassungsrechtlichen Grund-
lagen des Europarechts in: Hatje/Müller-Graff (Hrsg.), Enzyklopädie Europarecht, §  4, Rn.  262.

https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-T-2005-111.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-T-2005-111.pdf
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len unter anderen Deutschland29, Italien30 und Polen31. Allerdings unterscheidet 
sich das Autonomieverständnis von demjenigen des EuGH. Der EuGH schluss-
folgert aus der Autonomie Rechtsfolgen, die sich auf die mitgliedstaatlichen 
Rechtsordnungen auswirken. Dazu zählen die unmittelbare Geltung sowie der 
Vorrang des Unionsrechts vor innerstaatlichem Recht.32 Einen absoluten Vorrang 
des Unionsrechts erkennen die Mitgliedstaaten aber mehrheitlich nicht an. Diese 
räumen dem Unionsrecht lediglich eine formale Eigenständigkeit ein.33 Die 
Reichweite unionsrechtlicher Vorschriften im nationalen Recht beschränken sie 
grundsätzlich auf die nationalverfassungsrechtlichen Grenzen zur Übertragung 
von Hoheitsbefugnissen. Daraus schöpfen die mitgliedstaatlichen Höchstgerich-
te mit Verfassungsaufgaben Beschränkungen des Vorrangs von Unionsrecht, ver-
schiedene Kontrollvorbehalte und den Anspruch auf ein  Letztentscheidungsrecht.

Hier kollidieren grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen, die sich auf den 
Geltungsgrund des Unionsrechts beziehen. Die Kontrollvorbehalte basieren auf 
der Vorstellung, dass die Geltung des Unionsrechts im innerstaatlichen Recht 
vom nationalen Recht abhängt.

b) Mitgliedstaatliche Kontrollvorbehalte

Der Widerspruch nationaler Höchstgerichte gegen einen unbegrenzten Vorrang 
des Unionsrechts beinhaltet häufig den Anspruch auf eigene Kontrollvorbehalte, 
die mit Vorschriften aus der jeweiligen Nationalverfassung begründet werden. 
Nur in den Mitgliedstaaten Finnland, Luxemburg und den Niederlanden34 ist bis-
lang kein Kontrollvorbehalt erhoben worden.35 Eine Kontrolle der Verfassungs-

29 BVerfGE 22, 293 (296) – EWG-Verordnungen.
30 ItalVerfGH, Sent. 183/73 v. 27.12.1973, EuR 1974, 255 (259) – Frontini; Italien erkennt 

auf Grundlage einer dualistischen Sichtweise einen Vorrang des Unionsrechts aus sich selbst 
heraus an. Gleichwohl gilt dieser Vorrang im nationalen italienischen Recht nicht grenzenlos, 
siehe Germelmann, Die Rechtskraft zwischen europäischer Mindesteffektivität und italieni-
schem Verfassungsrecht, EuR 2010, 538 (545).

31 Urteil des polnischen Verfassungsgerichtshofs v. 11.05.2005, K18/04 – Beitrittsvertrag.
32 Zur unmittelbaren Geltung des Gemeinschaftsrechts siehe EuGH, Rs.  26/62, ECLI:EU: 

C:1963:1, Slg. 1963, 1 (25) – van Gend & Loos; zum Vorrang des Gemeinschaftsrechts siehe 
EuGH, Rs.  6/64, ECLI:EU:C:1964:66, Slg. 1964, 1253 (1270) – Costa/E.N.E.L.

33 Pernice, Der europäische Verfassungsverbund, S.  609.
34 Hier leitete sogar die Abteilung für Verwaltungsgerichtsbarkeit des Raad van State in der 

Entscheidung v. 07.07.1995 (Metten/Minister van Finanziën – übersetzt in englische Sprache 
im Anhang zum Aufsatz Besselink, Curing a „Childhood Sickness“?, MJ 1996, 165 (179 ff.)) 
einen Vorrang aus dem Gemeinschaftsrecht selbst heraus, vgl. Mayer, Kompetenzüberschrei-
tung und Letztentscheidung, S.  191; Grabenwarter, Staatliches Unionsverfassungsrecht in: 
von Bogdandy/Bast (Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht, 2.  Auflage 2009, S.  121 (123).

35 Mayer in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der EU, Art.  19 EUV, Rn.  95.
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